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Zustimmung Nachbarn/Stockwerkeigentümer
Beilage zum Baugesuch


[bookmark: Text5]Bauvorhaben:      

Gesuchsteller/in:      

Parzelle/Strasse:      


Eingesehene Baugesuchpläne der Gesuchsteller:
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Die unterzeichnenden haben gegen das oben erwähnte Baugesuch keine Einwende und verzichtet im Sinne von §61 Baugesetz auf eine Profilierung, Publikation und öffentliche Auflage sowie auf eine schriftliche Mitteilung des Gemeinderates.
	Parzellen Nummer
	Eigentümer
	Unterschrift

	
	
	

	     
	     
	          

	
	
	

	     
	     
	     

	
	
	

	     
	     
	     

	
	
	

	     
	     
	     

	
	
	

	     
	     
	     





Anmerkungen:

Damit direkt das vereinfachte Verfahren (ohne Information der Grundeigentümer durch die Gemeinde / Frist ca. 6 Wochen) gestartet werden kann, muss die Bauherrschaft die schriftlichen Zustimmungen aller angrenzenden privaten Grundeigentümer mit Eingabe des Baugesuches vorlegen.

Allfällige nachbarrechtliche Vereinbarungen für Klein- und Tiefbauten gemäss § 18 ABauV müssen in einem separaten Schreiben bestätigt werden.

Das vereinfachte Verfahren kann nur dann zur Anwendung gelangen, wenn es sich um ein geringfügiges Bauvorhaben handelt und wenn es für dieses Bauvorhaben keine kantonale Zustimmung braucht (vgl. § 63 BauG).
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